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1. Hochschulaufgaben und Dienstaufgaben des Lehrpersonals mit ausdrück-
lichem Bezug zum Handlungsfeld Internationalisierung und potenzieller 
Relevanz im Kontext der Dozentenmobilität 

 
§ 3 HSG LSA1 
[…] 
(9) 1Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere die europäische Zu-
sammenarbeit. 2Sie fördern den Austausch mit ausländischen wissenschaftlichen 
Einrichtungen. 3Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse der ausländischen 
Studierenden. 
[…] 
 
§ 24 HSG LSA Koordinierung und Evaluierung der Forschung 
(1) 1Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte werden von der Hoch-
schule in sachlich gebotener Weise koordiniert. 2Zur gegenseitigen Abstimmung von 
Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkten und zur Planung und Durch-
führung gemeinsamer Forschungsvorhaben wirken die Hochschulen untereinander, 
mit anderen Forschungseinrichtungen und mit Einrichtungen der überregionalen 
Forschungsplanung und Forschungsförderung sowie mit ausländischen Einrichtun-
gen zusammen. 
[…] 
 
34 HSG LSA Aufgaben der Professoren und Professorinnen 
[…] 
(2) 1Zu den Aufgaben der Professoren und Professorinnen gehören je nach den ihrer 
Hochschule obliegenden Aufgaben insbesondere die 
1. Übernahme von Forschungsprojekten oder künstlerischen Vorhaben bezie-

hungsweise die Mitwirkung an diesen, 
2. Abnahme und Mitwirkung an Prüfungen nach Maßgabe der Prüfungsordnungen, 
3. Förderung der Studierenden und des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Nachwuchses sowie die Betreuung der ihnen zugeordneten wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

4. Mitwirkung bei der Verwaltung, insbesondere der Selbstverwaltung der Hoch-
schule, 

5. Mitwirkung in Verfahren zur Berufung von Hochschullehrern und Hochschulleh-
rerinnen, 

6. gutachterliche Tätigkeit für das Land Sachsen-Anhalt, 
7. Mitwirkung an der Studienreform und Studienfachberatung, 
8. Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenversorgung, 
9. Mitwirkung an Verfahren zur Auswahl und Festlegung der Eignung der Studien-

bewerber und Studienbewerberinnen. 
2Die Tätigkeit eines Professors und einer Professorin in Einrichtungen der Wissen-
schafts- und Kunstförderung kann auf eigenen Antrag vom Rektor oder von der Rek-
torin der jeweiligen Hochschule zur Dienstaufgabe erklärt werden; dem Antrag soll 
entsprochen werden, wenn die Einrichtung überwiegend aus staatlichen Mitteln fi-
nanziert wird und wenn diese Tätigkeit mit der Erfüllung der übrigen Aufgaben des 
Professors und der Professorin vereinbar ist. 3Die einen geringen Umfang über-
schreitende Wahrnehmung von Aufgaben der eigenen Hochschule an einer anderen 
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Einrichtung oder an einer Einrichtung im Ausland bedarf der Zustimmung der Leitung 
der jeweiligen Hochschule. 
[…] 
(4) 1Die Festlegung oder Veränderung des Dienstverhältnisses und der Funktions-
beschreibung der Stelle eines Professors und einer Professorin sowie die Übertra-
gung von Aufgaben an einer anderen Einrichtung kann auf eigenen Antrag sowie auf 
Vorschlag des Fachbereichsrates, des Senats oder der Leitung der Hochschule 
nach Anhörung des Senats erfolgen und ist dem Ministerium anzuzeigen. 2Der je-
weilige Fachbereich und der oder die Betroffene sind vorher zu hören. 
[…] 
 
§ 74 HSG LSA Kuratorium 
(1) 1An jeder Hochschule wird ein Kuratorium gebildet. 2Das Kuratorium berät und 
unterstützt die Leitung der Hochschule in allen wichtigen Angelegenheiten und för-
dert die Hochschule in ihrer Profilbildung, Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. 3Es 
dient auch der Erörterung externer Aspekte der Hochschulentwicklung, berät die 
Hochschule bei der Arbeit und unterstützt ihre Interessen in der Öffentlichkeit. 4Zu 
seinen Aufgaben gehört unter anderem 
1. die Beratung und Unterstützung der Hochschulleitung in Angelegenheiten, die 

eine besondere Bedeutung für die Hochschule im regionalen, nationalen und 
internationalen Kontext haben, 

[…] 
 
§ 99 HSG LSA Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinhei-
ten, interdisziplinäre wissenschaftliche Einrichtungen 
[…] 
(4) 1Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können wissenschaftliche Einrichtungen 
und Betriebseinheiten für mehrere Hochschulen gebildet werden, die ihren Sitz auch 
in einem anderen Bundesland oder im Ausland haben können. 2Die Vereinbarung 
darüber wird zwischen den Leitungen der beteiligten Hochschulen geschlossen. 3Au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen können einbezogen werden. 4Die Grün-
dung der Einrichtung oder Betriebseinheit ist dem Ministerium anzuzeigen. 
 
§ 103 HSG LSA Wissenschaftliche Zusammenarbeit 
(1) 1Die Hochschulen arbeiten zur besseren Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Erfül-
lung besonderer Aufgaben, die der Kooperation bedürfen, über § 99 Abs. 4 hinaus 
mit anderen Hochschulen und mit Forschungseinrichtungen außerhalb von Hoch-
schulen zusammen. 2Hierfür können gemeinsame Organisationen und Organe ge-
bildet werden. 3Näheres regeln die jeweiligen Grundordnungen und die Vereinba-
rungen zwischen den Hochschulen und den außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen, die in der Regel öffentlich-rechtliche Verträge sind. 4Die Hochschulen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 können mit Hochschulen kooperieren, die ihren Sitz in 
einem anderen Bundesland oder im Ausland haben. 5Außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen können einbezogen werden. 6Die Kooperationen sind dem Ministe-
rium anzuzeigen. 
[…] 
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2. Berücksichtigung(sfähigkeit) von Lehre im Ausland im Rahmen der Lehr-
verpflichtung 

 
§ 46 HSG LSA Anwendung beamtenrechtlicher und anderer Vorschriften 
(1) Auf das beamtete wissenschaftliche und künstlerische Personal finden die Vor-
schriften des Landesbeamtengesetzes Anwendung, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. 
[…] 
(3) 1Beamtete Professoren und Professorinnen können nur mit ihrer Zustimmung 
abgeordnet oder versetzt werden. 2Abordnung und Versetzung in ein Professoren-
amt an einer anderen Hochschule sind auch ohne Zustimmung des Professors oder 
der Professorin zulässig, wenn die Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an 
der diese tätig sind, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zusammenge-
schlossen oder wenn der Arbeitsbereich oder die Studien- oder Fachrichtung, in der 
diese tätig sind, ganz oder teilweise aufgegeben oder an eine andere Hochschule 
verlegt wird; diese Personen sind vorher zu hören. 3In diesen Fällen beschränkt sich 
eine Mitwirkung der aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der 
Einstellung dieser Personen auf eine Anhörung. 4Eine Abordnung oder Versetzung 
gemäß Satz 2 und 3 in ein Amt an eine andere Einrichtung ist zulässig, wenn sie mit 
einer Freistellung zum Erwerb auf die Aufgabenwahrnehmung bezogener zusätzli-
cher Kenntnisse und Erfahrungen verbunden ist. 5Anstelle oder zur Vorbereitung ei-
ner Maßnahme nach den Sätzen 2 und 4 kann § 34 Abs. 4 entsprechende Anwen-
dung finden. 6Eine Abordnung oder Teilabordnung von Professoren und Professorin-
nen durch die nach der Grundordnung zuständigen Organe ist ferner zulässig auf-
grund einer Kooperationsvereinbarung der betreffenden Hochschulen, insbeson-
dere dann, wenn dies zur Gewährleistung des notwendigen Lehrangebots an der 
anderen Hochschule oder Hochschuleinrichtung erforderlich ist und an der Hoch-
schule, an der die Professoren und Professorinnen tätig sind, ein ihrer vollen Lehr-
verpflichtung entsprechender Bedarf nicht besteht. 
(4) 1Soweit Professoren, Professorinnen, Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen, 
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Beamte oder 
Beamtinnen auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen, auf Antrag zu verlängern um 
1. Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens 

ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Pflege eines 
oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren, auch wenn hinsichtlich des Kindes die 
Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes vorliegen, oder pflegebedürftiger sonstiger Angehöriger gewährt wor-
den sind, 

2. Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit 
oder eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wis-
senschaftliche, künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

3. Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit und von Schutzfristen oder Be-
schäftigungsverboten nach § 82 des Landesbeamtengesetzes sowie von Urlaub 
ohne Besoldung und Teilzeitbeschäftigungen aus familiären Gründen nach § 65 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 des Landesbeamtengesetzes sowie Familienpflege-
zeiten nach § 65a Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes in dem Umfang, in dem 
jeweils die Freistellung von der Arbeitsleistung erfolgt ist, 
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4. Zeiten des Grundwehr- und Bundesfreiwilligendienstes, 
5. Zeiten einer Freistellung im Umfang von mindestens einem Fünftel der regelmä-

ßigen Arbeitszeit zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder 
Schwerbehindertenvertretung, von Aufgaben eines oder einer Gleichstellungs-
beauftragten oder zur Ausübung eines mit dem Amt zu vereinbarenden Mandats, 

6. Zeiten einer über sechs Wochen dauernden Berufsunfähigkeit. 
2In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1, 2 und 4 soll die Verlängerung die Dauer von 
jeweils zwei Jahren nicht überschreiten. 3Eine Verlängerung nach Satz 1 wird nicht 
auf die zulässige Befristungsdauer angerechnet. 
[…] 
 
§ 7 LVVO2 Besondere Aufgaben im öffentlichen Interesse 
(1) 1Nehmen Lehrpersonen Aufgaben im Interesse des Dienstherren außerhalb der 
Hochschule wahr, kann das Ministerium für die Dauer der Wahrnehmung dieser Auf-
gaben die Lehrverpflichtung ermäßigen oder von der Lehrverpflichtung freistellen. 
2Die Vorschriften über die Gewährung von Urlaub und über die Abordnung bleiben 
unberührt. 
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3. Potenzielle Anknüpfungspunkte im Nebentätigkeitsrecht 
 
Hinweis: Lehre außerhalb der eigenen Hochschule gehört regelmäßig nicht zum 
Hauptamt, sondern wird im Rahmen einer Nebentätigkeit wahrgenommen. Das gilt 
auch für die Lehre an ausländischen Hochschulen. Der normative Rahmen für Ne-
bentätigkeiten ergibt sich aus dem Beamten- und Nebentätigkeitsrecht des jeweili-
gen Landes. Einschlägige Regelungen finden sich gelegentlich im Hochschulgesetz, 
typischerweise im Beamtengesetz, in der (allgemeinen) Nebentätigkeitsverordnung 
und meist in einer speziellen Nebentätigkeitsverordnung für den Hochschulbereich. 
In diesen Vorschriften wird das Thema der Lehre im Ausland allerdings kaum oder 
gar nicht explizit angesprochen. 
Im Folgenden werden daher die Normen aus den vorgenannten Regelungen (in 
Sachsen-Anhalt: HSG LSA, LBG LSA, NVOLSA und HNVO LSA) aufgeführt, die 
(auch) für die Lehre im Ausland potenziell von Bedeutung sein können. 
 
§ 46 HSG LSA Anwendung beamtenrechtlicher und anderer Vorschriften 
(1) Auf das beamtete wissenschaftliche und künstlerische Personal finden die Vor-
schriften des Landesbeamtengesetzes Anwendung, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. 
 
§ 1 LBG LSA3 Geltungsbereich 
Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemeinden, 
der Verbandsgemeinden, der Landkreise und der der Aufsicht des Landes unterste-
henden anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
 
§ 73 LBG LSA Nebentätigkeiten 
(1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamtes oder einer Nebenbe-
schäftigung. 
(2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der 
aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenom-
men wird. 
(3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tä-
tigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. 
(4) 1Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie 
einer unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft einer oder eines 
Angehörigen. 2Die Übernahme eines öffentlichen Ehrenamtes ist schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen. 
(5) Öffentliche Ehrenämter im Sinne des Absatzes 4 sind die als solche in gesetzli-
chen Regelungen bezeichneten Tätigkeiten, im Übrigen jede behördlich bestellte 
oder auf Wahl beruhende unentgeltliche Mitwirkung bei der Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben. 
 
§ 74 LBG LSA Pflicht zur Übernahme von Nebentätigkeiten 
(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf schriftliches Verlangen der oder 
des Dienstvorgesetzten eine Nebentätigkeit im 
1. öffentlichen Dienst, 
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2. Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Ge-
sellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen 
Unternehmens, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt, 

zu übernehmen und fortzuführen, wenn diese Tätigkeit ihrer Vorbildung oder Ausbil-
dung entspricht und sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 
(2) 1Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 ist jede Tä-
tigkeit 
1. für den Bund, ein Land oder eine andere Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 

öffentlichen Rechts oder für deren Verbände, 
2. für Vereinigungen, Einrichtungen oder Unternehmen, deren Kapital (Grundkapi-

tal, Stammkapital) sich zumindest überwiegend in öffentlicher Hand befindet 
oder die zumindest überwiegend aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden, 

3. bei zwischenstaatlichen und überstaatlichen Einrichtungen, an denen eine juris-
tische Person oder ein Verband im Sinne der Nummer 1 durch Zahlung von Bei-
trägen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist, 

4. bei natürlichen und juristischen Personen, die der Wahrung von Belangen einer 
juristischen Person oder eines Verbandes im Sinne der Nummer 1 dienen. 

2Davon ausgenommen ist eine Tätigkeit für öffentlich-rechtliche Religionsgemein-
schaften oder für deren Verbände. 
 
§ 75 LBG LSA Anzeigefreie Nebentätigkeiten 
(1) Der Anzeigepflicht nach § 40 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes unterliegen 
nicht 
1. Nebentätigkeiten, zu deren Übernahme die Beamtin oder der Beamte nach § 74 

verpflichtet ist, 
2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Beamtin oder des Beamten 

unterliegenden Vermögens, 
3. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften und Berufs-

verbänden oder in Organen von Selbsthilfeeinrichtungen der Beamtinnen und 
Beamten und 

4. unentgeltliche Nebentätigkeiten, ausgenommen: 
a) Wahrnehmung eines nicht unter Nummer 1 fallenden Nebenamtes, 
b) Übernahme einer Testamentsvollstreckung oder einer anderen als in § 73 

Abs. 4 genannten Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft, 
c) gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeiten oder die Mitarbeit bei einer dieser 

Tätigkeiten oder 
d) der Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder ein ähnliches 

Organ eines Unternehmens mit Ausnahme einer Genossenschaft. 
(2) Die Beamtin oder der Beamte hat auf Verlangen über eine ausgeübte anzeige-
freie Nebentätigkeit, insbesondere über deren Art und Umfang sowie über die Ent-
gelte und geldwerten Vorteile hieraus, Auskunft zu erteilen. 
 
§ 76 LBG LSA Verbot einer Nebentätigkeit 
(1) 1Eine Nebentätigkeit ist auch nach deren Übernahme zu untersagen, soweit sie 
geeignet ist, dienstliche Interessen zu beeinträchtigen. 2Eine Beeinträchtigung der 
dienstlichen Interessen liegt insbesondere vor, wenn eine Nebentätigkeit 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, dass die ord-

nungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann, 
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2. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflich-
ten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder 
der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin oder des Beamten bei der 
dienstlichen Tätigkeit beeinflussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 
führen kann oder 

6. dem Ansehen der Verwaltung abträglich sein kann. 
3Die Voraussetzung des Satzes 2 Nr. 1 liegt in der Regel vor, wenn die zeitliche Be-
anspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel 
der wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 überschreitet. 
(2) Schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeiten so-
wie die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbständige Gut-
achtertätigkeit von wissenschaftlichem Hochschulpersonal dürfen nur untersagt wer-
den, soweit die konkrete Gefahr besteht, dass bei ihrer Ausübung dienstliche Pflich-
ten verletzt werden. 
 
§ 77 LBG LSA Ausübung von Nebentätigkeiten während der Arbeitszeit 
1Eine Nebentätigkeit darf nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden, es sei 
denn, sie wurde auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der oder des Dienst-
vorgesetzten übernommen oder die oder der Dienstvorgesetzte hat ein dienstliches 
Interesse an der Wahrnehmung der Nebentätigkeit anerkannt. 2Das dienstliche Inte-
resse ist aktenkundig zu machen. 3Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten 
Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, zugelassen werden, wenn dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit vor- oder nachge-
leistet wird. 
 
§ 122 LBG LSA Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material, 
Ablieferungspflicht 
(1) 1Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Einrichtungen, Personal oder 
Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftli-
chen Interesses mit dessen vorheriger schriftlicher Genehmigung und gegen Ent-
richtung eines angemessenen Entgelts in Anspruch genommen werden. 2Die Lan-
desregierung bestimmt durch Verordnung, unter welchen Voraussetzungen Beam-
tinnen und Beamte bei der Ausübung einer Nebentätigkeit Einrichtungen, Personal 
oder Material des Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe hier-
für ein Entgelt an den Dienstherrn zu entrichten ist; das Entgelt kann pauschaliert 
und in einem Vomhundertsatz des aus der Nebentätigkeit erzielten Bruttoeinkom-
mens festgelegt werden und bei unentgeltlich ausgeübter Nebentätigkeit oder bei 
Nebentätigkeiten, die auf Verlangen oder sonstige Veranlassung der oder des 
Dienstvorgesetzten ausgeübt werden, entfallen. 3Es hat sich nach den dem Dienst-
herrn entstehenden Kosten zu richten und muss den besonderen Vorteil berücksich-
tigen, der den Beamtinnen und Beamten durch die Inanspruchnahme entsteht. 4Es 
kann bestimmt werden, dass die Entgeltsätze auch durch Vereinbarung festgesetzt 
werden können. 
(2) 1Beamtinnen und Beamte können verpflichtet werden, nach Ablauf eines jeden 
Kalenderjahres der oder dem Dienstvorgesetzten die ihnen zugeflossenen Entgelte 
oder geldwerten Vorteile aus einer im öffentlichen Dienst ausgeübten oder auf 
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Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der oder des Dienstvorgesetzten übernom-
menen Nebentätigkeit anzugeben und eine erhaltene Vergütung ganz oder teilweise 
an den Dienstherrn abzuführen. 2Die Landesregierung bestimmt durch Verordnung, 
ob und inwieweit die für eine im öffentlichen Dienst ausgeübte oder auf Verlangen, 
Vorschlag oder Veranlassung der oder des Dienstvorgesetzten übernommene Ne-
bentätigkeit erhaltene Vergütung abzuführen ist. 
 
§ 1 NVO LSA4 Geltungsbereich  
(1) 1Diese Verordnung gilt für Beamte im Sinne des Landesbeamtengesetzes und 
die Richter des Landes. 2Sie gilt für Ruhestandsbeamte, Richter im Ruhestand, 
frühere Beamte und frühere Richter hinsichtlich der Nebentätigkeiten, die sie vor 
Beendigung des Beamten- oder Richterverhältnisses ausgeübt haben, entspre-
chend. 
(2) Die Hochschulnebentätigkeitsverordnung bleibt unberührt. 
 
§ 4 NVO LSA Genehmigung 
(1) 1Mit der Genehmigung ist auch der Umfang der zugelassenen Inanspruchnahme 
zu bestimmen. 2Personal darf nur innerhalb seiner Arbeitszeit und nur im Rahmen 
seiner Dienstaufgaben in Anspruch genommen werden. 
(2) 1Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn ein öffentliches oder wissenschaftli-
ches Interesse an der Ausübung der Nebentätigkeit nicht mehr vorliegt. 2Sie kann 
widerrufen werden, wenn 
1. ein öffentliches oder wissenschaftliches Interesse nicht mehr im bisherigen Um-

fang vorliegt, 
2. andere öffentliche oder wissenschaftliche Interessen beeinträchtigt werden, 
3. die Inanspruchnahme sich nicht auf den zur Ausübung der Nebentätigkeit ge-

nehmigten Umfang beschränkt oder 
4. der Beamte eine sich aus den §§ 3 bis 8 oder der sich aus den §§ 77 oder 78 

des Landesbeamtengesetzes ergebenden Pflichten oder der Richter eine der 
sich aus Abschnitt 3 des Landesrichtergesetzes ergebenden Pflichten verletzt. 

(3) 1Einrichtungen, Personal oder Material dürfen für eine ärztliche oder zahnärztli-
che Nebentätigkeit nur in Anspruch genommen werden, wenn der Beamte zur De-
ckung der mit der Inanspruchnahme verbundenen Risiken eine Haftpflichtversiche-
rung mit einer Deckungssumme von mindestens 1 500 000 Euro für Personenschä-
den, 150 000 Euro für Sachschäden und 25 000 Euro für Vermögensschäden abge-
schlossen hat. 2Ausnahmen können zugelassen werden, wenn die Risiken gering 
sind. 3Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits erteilte Genehmi-
gungen bleiben von der Vorgabe des Satzes 1 unberührt. 
 
§ 5 NVO LSA Bemessung des Entgelts 
(1) 1Das Entgelt wird pauschaliert nach einem Vomhundertsatz des für die Nebentä-
tigkeit bezogenen Bruttoeinkommens bemessen. 2Es beträgt im Regelfall 
1. für die Inanspruchnahme von Personal 10 v.H., 
2. für die Inanspruchnahme von Einrichtungen 5 v.H., 
3. für den Verbrauch von Material 5 v.H., 
4. für den wirtschaftlichen Vorteil durch die Inanspruchnahme von Personal 5 v.H., 
5. für den wirtschaftlichen Vorteil durch die Inanspruchnahme von Einrichtungen 

oder Material je 2,5 v.H. 
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(2) 1Wird nachgewiesen, dass die nach den Vomhundertsätzen des Absatzes 1 
Satz 2 Nrn. 1 bis 3 pauschal berechnete Kostenerstattung für eine Leistungsgruppe 
(Personal, Einrichtungen oder Material) um mehr als 25 v.H. von den tatsächlichen 
Kosten abweicht, so soll sie unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Kostende-
ckung nach § 122 Abs. 1 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes oder § 24 Abs. 3 Nr. 
1 des Landesrichtergesetzes von Amts wegen oder auf Antrag nach 
1. den anteiligen Kosten für das in Anspruch genommene Personal einschließlich 

der Personalnebenkosten, 
2. den anteiligen Kosten für die Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der be-

nutzten Einrichtungen oder 
3. den anteiligen Beschaffungs- und Verwaltungskosten für das Material 
festgesetzt werden. 2Hierbei sind die Kosten zu schätzen, soweit eine genaue Er-
mittlung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. 3Die pau-
schalierte Bemessung für den in Absatz 1 Satz 2 Nrn. 4 und 5 genannten wirtschaft-
lichen Vorteil bleibt davon unberührt. 
(3) 1Wird die Nebentätigkeit unentgeltlich ausgeübt, ohne dass nach § 7 Nr. 1 auf 
die Entrichtung eines Entgelts ganz oder teilweise verzichtet wird, so sind die Kosten 
entsprechend Absatz 2 Satz 1 und 2 zu ermitteln. 2Das Entgelt für den wirtschaftli-
chen Vorteil entfällt in diesen Fällen. 
 
§ 7 NVO LSA Verzicht auf ein Entgelt 
Auf die Entrichtung eines Entgelts kann ganz oder teilweise verzichtet werden 
1. bei einer unentgeltlichen Nebentätigkeit oder 
2. wenn die Nebentätigkeit auf Verlangen oder sonstige Veranlassung des Dienst-

vorgesetzten ausgeübt wird. 
 
§ 8 NVO LSA Festsetzung des Entgelts 
(1) 1Der Beamte oder Richter ist verpflichtet, alle für die Festsetzung des Entgelts 
erforderlichen Angaben zu machen und die hierfür erforderlichen Aufzeichnungen zu 
führen, insbesondere über Art, Beginn, Umfang, Änderung des Umfangs und Ende 
der Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn 
sowie das aus der Nebentätigkeit erzielte Bruttoeinkommen mitzuteilen. 2Die Anga-
ben zur Festsetzung des Entgelts sind unverzüglich nach Beendigung, bei fortlau-
fender Inanspruchnahme mindestens halbjährlich zu machen. 3Auf Verlangen sind 
die für die Festsetzung erforderlichen Aufzeichnungen und Unterlagen vorzulegen 
und Auskünfte zu erteilen. 4Die Aufzeichnungen und Unterlagen sind fünf Jahre, vom 
Tage der Festsetzung an gerechnet, aufzubewahren. 
(2) 1Kommt der Beamte oder Richter seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 nicht 
nach, kann das Entgelt aufgrund einer Schätzung festgelegt werden. 2Dabei sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die nach Lage des jeweiligen Einzelfalles für die 
Schätzung von Bedeutung sind. 3Sobald die erforderlichen Angaben vorliegen, ist 
die Festsetzung zu berichtigen. 4Durch die Berichtigung wird die Fälligkeit nicht be-
rührt. 
(3) 1Die Höhe des Entgelts wird unverzüglich nach dem Ende der Inanspruchnahme, 
bei fortlaufender Inanspruchnahme halbjährlich, festgesetzt. 2Ist die Festsetzung be-
reits im Zeitpunkt der Genehmigung möglich, so soll sie zugleich mit dieser vorge-
nommen werden. 
 
§ 9 NVO LSA Abführungspflicht 
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(1) 1Erhält ein Beamter oder Richter Vergütungen (Entgelte oder geldwerte Vorteile; 
pauschalierte Aufwandsentschädigungen gelten als Entgelte) für eine oder mehrere 
Nebenbeschäftigungen, die er auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung seines 
Dienstvorgesetzten ausübt, oder für ein oder mehrere Nebenämter, so hat er sie 
insoweit an seinen Dienstherrn im Hauptamt abzuführen, als sie in einem Kalender-
jahr folgende Bruttobeträge übersteigen: 
für Beamte oder Richter in den Besoldungsgruppen  Euro 
A 4 bis A  8 3 700  
A 9 bis A  12 4 300  
A 13 bis A 16, C 1 bis C 3, W 1 und W 2, R 1 und R 2  4 900  
A 16 mit Amtszulage, B 2 bis B 5, C 4, W 3, R 2 mit Amtszulage bis R 5  5 500  
ab B 6, ab R 6  6 100. 
2Maßgebend ist die Besoldungsgruppe am Ende des Kalenderjahres. 3Bei teilzeit-
beschäftigten Beamten und Richtern gilt der jeweilige Bruttobetrag ungeachtet des 
Umfangs der Teilzeitbeschäftigung. 
(2) 1Vor der Ermittlung des abzuliefernden Betrages sind von den Vergütungen Auf-
wendungen abzusetzen, die im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit entstanden 
sind für 
1. Reisekosten entsprechend § 2 Abs. 2 Nr. 1, 
2. die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienst-

herrn einschließlich des Vorteilsausgleichs und 
3. sonstige Hilfeleistungen und selbstbeschafftes Material. 
2Voraussetzung ist, dass der Beamte oder Richter für diese Aufwendungen keinen 
Auslagenersatz erhalten hat oder erhält. 
(3) Eine von dritter Seite gewährte Vergütung ist im Falle der Entlastung im Haupt-
amt ohne Anwendung der Höchstgrenzen des Absatzes 1 abzuführen. 
 
§ 10 NVO LSA Abrechnung von Nebentätigkeitsvergütungen 
Der Beamte oder Richter hat dem Dienstvorgesetzten unverzüglich nach Ablauf ei-
nes jeden Kalenderjahres eine Abrechnung über die ihm zugeflossenen Vergütun-
gen im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 vorzulegen, wenn diese in ihrer Summe den dort 
festgelegten Betrag übersteigen. 
 
§ 1 HNVO LSA5 Geltungsbereich 
(1) Diese Verordnung gilt für das an den Hochschulen hauptberuflich tätige beamtete 
wissenschaftliche und künstlerische Personal im Sinne der § 33a Abs. 1 und § 116 
des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. 
(2) Die §§ 73 bis 81 des Landesbeamtengesetzes vom 15. Dezember 2009 (GVBl. 
LSA S. 648), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. 
LSA S. 372), sowie die Nebentätigkeitsverordnung vom 25. November 2014 (GVBl. 
LSA S. 456) finden in der jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist. 
(3) Für das im privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis hauptberuflich tätige wis-
senschaftliche und künstlerische Personal gilt diese Verordnung entsprechend. 
 
§ 2 HNVO LSA Nebentätigkeit 
(1) Nebentätigkeit ist die Ausübung eines Nebenamtes oder einer Nebenbeschäfti-
gung nach § 73 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes. 
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(2) 1Abweichend von Absatz 1 können im Bereich des weiterbildenden Studiums 
auch in Zusammenhang mit dem Hauptamt stehende Lehr- und Unterrichtstätigkei-
ten gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
als Nebenamt übertragen werden. 2Sie gilt als Nebentätigkeit im Sinne des § 74 des 
Landesbeamtengesetzes. 3In begründeten Fällen können in diesem Bereich auch 
konzeptionelle Aufgaben als Nebentätigkeit übertragen werden. 4Diese Tätigkeiten 
müssen über die jeweils dienstlich festgelegte und auch erbrachte Lehrverpflichtung 
hinausgehen und nicht mit einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung verbunden sein. 
(3) 1Nebentätigkeiten nach Absatz 1 dürfen nicht unter irreführender Verwendung 
der Bezeichnung der Hochschule oder einer Hochschuleinrichtung oder unter einer 
sonstigen Bezeichnung ausgeübt werden, die geeignet ist, den Eindruck zu erwe-
cken, es handle sich um eine dienstliche Tätigkeit im Hauptamt. 2Satz 1 gilt für sämt-
liche Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nebentätigkeiten, insbesondere für 
die Rechnungslegung. 
 
§ 3 HNVO LSA Pflicht zur Anzeige einer Nebentätigkeit 
(1) 1Jede Nebentätigkeit ist rechtzeitig vor ihrer Aufnahme schriftlich gegenüber der 
jeweiligen Dekanin oder dem jeweiligen Dekan anzuzeigen. 2Für die Nebentätigkei-
ten der Dekaninnen und der Dekane sowie der Prorektorinnen und Prorektoren 
nimmt die Befugnisse nach Satz 1 die Rektorin oder der Rektor oder die Präsidentin 
oder der Präsident wahr. 3Für die Nebentätigkeiten der Rektorinnen und Rektoren 
und Präsidentinnen und Präsidenten nimmt die Befugnisse nach Satz 1 das für die 
Hochschulen zuständige Ministerium wahr. 
(2) 1In der Anzeige nach Absatz 1 sind Angaben zu machen über: 
1. Art, Umfang und Dauer der Nebentätigkeit, 
2. die Auftraggeberin oder dem Auftraggeber sowie die voraussichtliche Höhe des 

Entgelts und der geldwerten Vorteile, 
3. die zeitliche Beanspruchung durch alle bisher von der oder dem Anzeigenden 

ausgeübten Nebentätigkeiten, 
4. sonstige Tatsachen, die zu einer Beeinträchtigung dienstlicher Interessen im 

Sinne des § 76 des Landesbeamtengesetzes führen können, und 
5. die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Dienst-

herrn. 
2Jede Änderung ist der Dekanin oder dem Dekan unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. 
(3) Nicht anzuzeigen sind wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeiten sowie 
Vortragstätigkeiten sowie mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende 
selbstständige Gutachtertätigkeiten, wenn sie für ein Entgelt von nicht mehr als ins-
gesamt 500 Euro monatlich ausgeübt werden. 
 
§ 4 HNVO LSA Untersagung von Nebentätigkeiten 
(1) Die Nebentätigkeit ist zu untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn zu be-
sorgen ist, dass sie dienstliche Interessen im Sinne des § 76 des Landesbeamten-
gesetzes beeinträchtigt. 
(2) 1Soweit bei Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern die Vorschriften über 
die Arbeitszeit von Beamtinnen und Beamten nicht anzuwenden sind, ist bei ihnen 
eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen im Sinne von § 76 Abs. 1 Satz 2 des 
Landesbeamtengesetzes durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der Regel zu 
besorgen, wenn diese den zeitlichen Umfang der Dienstaufgaben eines 
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durchschnittlichen individuellen Arbeitstages wöchentlich übersteigen. 2In der vorle-
sungs-, unterrichts- und prüfungsfreien Zeit sind Ausnahmen von dieser Begrenzung 
zulässig, soweit dadurch die ordnungsgemäße Wahrnehmung der dienstlichen 
Pflichten nicht beeinträchtigt wird. 
(3) Dienstliche Interessen im Sinne des Absatzes 1 werden nicht beeinträchtigt, 
wenn es sich um 
1. schriftstellerische, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeiten, 
2. Vortragstätigkeiten, 
3. die Herausgabe und die Schriftleitung wissenschaftlicher Veröffentlichungen, 
4. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige Gut-

achtertätigkeiten oder 
5. die Tätigkeit von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der Rechtswis-

senschaft als 
a) Prozessvertreterinnen und Prozessvertreter vor dem Bundesverfassungs-

gericht und den Verfassungsgerichten der Länder, 
b) Prozessvertreterinnen und Prozessvertreter vor den obersten Gerichtshöfen 

des Bundes und vor internationalen Gerichten, 
c) Verteidigerinnen und Verteidiger vor Gerichten oder 
d) Richterinnen und Richter ohne Residenzpflicht und ohne laufende Bezüge 

an internationalen Gerichten 
handelt. 
(4) Wird eine Nebentätigkeit nach ihrer Übernahme eingeschränkt, beziehungsweise 
ganz oder teilweise untersagt, soll der Beamtin oder dem Beamten eine angemes-
sene Frist zur Abwicklung der Nebentätigkeit eingeräumt werden, soweit dienstliche 
Interessen dies zulassen. 
 
§ 5 HNVO LSA Vergütung für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst 
(1) 1Für eine Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst im Sinne des § 74 des Landesbe-
amtengesetzes wird eine Vergütung regelmäßig nicht gewährt. 2Ausnahmen können 
zugelassen werden für 
1. Gutachtertätigkeiten, 
2. Tätigkeiten, für die auf andere Weise eine geeignete Arbeitskraft ohne erhebli-

chen Mehraufwand nicht gewonnen werden kann, und 
3. Tätigkeiten, deren Ausübung ohne Zahlung einer Vergütung der Beamtin oder 

dem Beamten nicht zugemutet werden kann. 
(2) Eine Vergütung darf nicht gewährt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte 
für die Wahrnehmung der Nebentätigkeit im Hauptamt angemessen entlastet wird. 
 
§ 6 HNVO LSA Ablieferungspflicht 
(1) 1Abweichend zu den in § 9 Abs. 1 Satz 1 der Nebentätigkeitsverordnung festge-
setzten Vergütungsbeträgen wird für Professorinnen und Professoren in den Besol-
dungsgruppen 
1. C2 bis C3, W1 und W2  6000 Euro und 
2. C 4 und W 3  7000 Euro 
festgesetzt. 2Für das übrige hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische 
Personal im Sinne des § 33a Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt gilt der unter Satz 1 Nr. 1 benannte Betrag. 
(2) Eine Ablieferungspflicht auf Vergütungen aus Nebentätigkeiten im Sinne des § 
74 des Landesbeamtengesetzes besteht nicht für 
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1. Lehr-, Unterrichts-, Prüfungs- oder Vortragstätigkeiten, 
2. schriftstellerische, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeiten, 
3. Tätigkeiten als gerichtlich oder staatsanwaltschaftlich bestellte Sachverstän-

dige, 
4. Tätigkeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen, der anwendungsbezogenen 

oder der künstlerischen Forschung, 
5. eine mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängende selbstständige 

Gutachtertätigkeit, 
6. Gutachtertätigkeiten von Ärztinnen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten 

oder Tierärztinnen und Tierärzten für Versicherungsträger oder für andere juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts, 

7. ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Verrichtungen der in Nummer 6 ge-
nannten Personen, für die Gebühren nach den Gebührenordnungen zu zahlen 
sind, 

8. Arbeitnehmererfindungen, 
9. Tätigkeiten, die ausschließlich während einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge 

ausgeübt werden, 
10. Tätigkeiten als Rechtsvertreterin oder Rechtsvertreter für eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts, 
11. Tätigkeiten im Wissenschaftsmanagement, insbesondere geschäftsführende 

oder administrative Tätigkeiten bei von Bund und Ländern finanzierten überregi-
onalen Wissenschaftsorganisationen und ihren Forschungs- und Bildungsein-
richtungen, 

12. Objektplanung für Freianlagen, Leistungen für Tragwerksplanung, Erstellung 
von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Landschaftsplänen, Grünord-
nungsplänen und landschaftspflegerischen Plänen sowie sonstigen im öffentli-
chen Interesse liegenden Plänen öffentlicher Auftraggeber und 

13. Lehrtätigkeiten im Bereich des weiterbildenden Studiums, wenn diese über die 
dienstlich festgelegte und auch erbrachte Lehrverpflichtung hinausgeht und 
nicht mit einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung verbunden ist. Dies gilt auch 
für Tätigkeiten im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 3. 

(3) Die Pflicht zur Zahlung von Nutzungsentgelt nach den Maßgaben der §§ 8 bis 10 
und § 13 bleibt bestehen. 
 
§ 7 HNVO LSA Genehmigungspflicht 
(1) 1Die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Landes 
Sachsen-Anhalt für Nebentätigkeiten bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmi-
gung durch die jeweilige Dekanin oder dem jeweiligen Dekan. 2Dies gilt auch für 
solche Einrichtungen, Material und Personal, welche oder welches der Universität 
durch das Universitätsklinikum zur Verfügung gestellt werden. 3Diese Pflicht gilt nicht 
für Bibliotheken. 
(2) 1Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn keine dienstlichen Interessen 
entgegenstehen. 2Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen und insbesondere 
befristet erteilt werden. 3Ein Rechtsanspruch auf die Inanspruchnahme besteht nicht. 
4Führt die Inanspruchnahme zu einer Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, so 
ist die Genehmigung ganz oder teilweise zu widerrufen. 5Die Genehmigung ist ferner 
zu widerrufen, wenn das Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme nicht entrichtet 
wird. 
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(3) 1Personal darf nur innerhalb seiner Arbeitszeit und nur im Rahmen seiner Dienst-
aufgaben in Anspruch genommen werden. 2Aus Anlass der Mitwirkung an der Ne-
bentätigkeit darf Mehrarbeit, Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft nicht angeord-
net, genehmigt und vergütet werden. 3Vereinbarungen über eine private Mitarbeit 
außerhalb der Arbeitszeit bleiben wirksam. 
 
§ 8 HNVO LSA Allgemeine Genehmigung 
Die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn 
oder der Hochschule gilt als allgemein genehmigt, soweit 
1. die Nebentätigkeit die Erfüllung der Dienstaufgaben fördert, 
2. nicht zu befürchten ist, dass dienstliche Interessen beeinträchtigt werden, 
3. die Inanspruchnahme für die jeweilige Nebentätigkeit nicht länger als voraus-

sichtlich drei Monate dauert, 
4. ein Umgang mit gefährlichen, insbesondere radioaktiven Stoffen gemäß der 

Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036), zu-
letzt geändert durch Artikel 83 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 
3436, 3475), in der jeweils geltenden Fassung nicht vorgesehen ist und 

5. die wissenschaftlichen Ergebnisse der Nebentätigkeit öffentlich zugänglich sein 
sollen. 

 
 
 

 
1 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Juli 2021, GVBl. LSA S. 368; Neubekanntmachung des HSG LSA vom 1. Juli 2021, GVBl. LSA S. 
368, in der ab 21. Januar 2021 geltenden Fassung. 
2 Verordnung über die Lehrverpflichtung an staatlichen Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt (Lehr-
verpflichtungsverordnung – LVVO) vom 6. April 2006, GVBl. LSA S. 232; zuletzt geändert durch § 1 der 
Verordnung vom 27. Januar 2021, GVBl. LSA S. 45. 
3 Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbeamtengesetz – LBG LSA) vom 15. Dezember 
2009, GVBl. LSA S. 648; zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. September 2022, GVBl. 
LSA S. 338. 
4 Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten und Richter im Land Sachsen-Anhalt (Nebentätig-
keitsverordnung – NVO LSA) vom 25. November 2014, GVBl. LSA S. 456; zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Juni 2014, GVBl. LSA S. 350, 356, und § 24 Abs. 3 des Gesetzes vom 28. 
Januar 2011, GVBl. LSA S. 30, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 15. April 2013, 
GVBl. LSA S. 164. 
5 Hochschulnebentätigkeitsverordnung (HNVO LSA) vom 4. September 2021, GVBl. LSA S. 478, ber. 
506; zuletzt geändert durch Beschluss vom 1. Juni 2021, MBl. LSA S. 353. 
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